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Tätigkeitsbeschreibung Rohr- und Kanalreiniger 
 
Das Rohr- und Kanalreinigergewerbe, das in der Anlage B2 der Handwerksordnung 
aufgeführt ist, beinhaltet Tätigkeiten, für die kein Qualifikationsnachweis erforderlich ist. 
 
Folgende Tätigkeiten gehören zum Berufsbild des Rohr- und Kanalreinigers: 
 

• Reinigung von verstopften Rohren und Abflüssen bis hin zum Kanal unter Einsatz 
von Druckgeräten, Spiralen, Schläuchen, Mess- und Prüfgeräten 

• Ermittlung von Schäden im Rohrsystem oder an Abdichtungen 
 
Nicht erlaubt sind Tätigkeiten nach dem Berufsbild des zulassungspflichtigen Installateur- 
und Heizungsbauer-Handwerks, wie zum Beispiel der Bau und die Instandsetzung von 
Rohrleitungsanlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie noch Fragen zu Ihrem Antrag haben, rufen Sie uns gerne an: 
 
Frau Mathias (Herzogtum Lauenburg)  Tel. 0451 / 1506 -205 
Frau Burdenski (Kiel)   Tel. 0451 / 1506 -209 
Frau Maczynski (Neumünster)   Tel. 0451 / 1506 -266 
Frau Kempert (Pinneberg, Steinburg)  Tel. 0451 / 1506 -207 
Frau Schüler (Ostholstein)   Tel. 0451 / 1506 -204 
Frau Krasenbrink (Segeberg, Plön)   Tel. 0451 / 1506 -206 
Herr Wanzenberg (Stormarn, Lübeck)  Tel. 0451 / 1506 -208 


